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Eine Publikation der

Der Jäger verlässt seinRevier
Luzerner Polizei 23 Jahre lang gingDaniel Bussmann als Kripochef auf Verbrecherjagd. AbNeujahr nimmt er vermehrt
Wildtiere ins Visier. Der 59-jährige Frühpensionär wirkte wie ein Vollblutpolizist alter Schule, war aber auch Pionier.

Alexander von Däniken
alexander.vondaeniken@
luzernerzeitung.ch

Tiervergleiche wirken oft be-
müht, bei Daniel Bussmann sei
hier eine Ausnahme erlaubt. Er
hat dieErscheinungeinesBären,
die Erfahrung eines alten Hasen
und den Jagdinstinkt eines Hais.
Mit 59 Jahren lässt sichderKripo-
chef der Luzerner Polizei früh-
pensionieren. Hauptsächlich,
weil ab nächstem Jahr eine Reg-
lementsänderung bei der Luzer-
ner Pensionskasse in Kraft tritt
(Ausgabe vom 11. Januar 2018).

Bussmann blockte alle Me-
dienanfragenzu seinemRücktritt
ab, auchaus seinemUmfeld liess
sichmit Ausnahme seiner Chefs
niemand finden, der sich öffent-
lich über ihn zitieren lässt. Bis-
lang bekannt war, dass Buss-
mannsFührungsstil zuweilenals
raubeinig galt, in seiner Fach-
kompetenz aber als unbestritten
beschriebenwurde.

Juristund
Instruktionsoffizier

EinenTeil dieserFachkompetenz
holte sichder inButtisholz aufge-
wachsene Daniel Bussmann
beimStudiumderRechtswissen-
schaftenanderUniFribourgund
darauf folgendenAnwaltsprakti-
ka im Kanton Luzern. Die Füh-
rungserfahrung holte er sich
beimMilitär. So war er rund vier
Jahre Instruktionsoffizier derAr-
meeundabsolviertediemilitäri-
scheFührungsschulederETH in
Zürich undWädenswil.

DiePolizeikarriere startete er
imAugust 1990bei derKantons-
polizei Glarus, wo er zuerst als
Chef der Verkehrspolizei tätig
war. Schon nachwenigenMona-
tenübernahmBussmanndieLei-
tung der Kripo. Vier Jahre später
ergab sich imHeimatkantoneine
passende Gelegenheit für einen
Wechsel. Weil der damalige Kri-
pochef der Kantonspolizei Lu-

zern, JörgStocker, zumKomman-
danten gewählt wurde, wurde
Stockers Posten frei. Am 1. Sep-
tember 1995 trat Bussmann die
StelledesLuzernerKripochefs an
– und blieb dort bis Ende dieses
Jahres.

In den23 JahrenwurdeBuss-
mannmit einigen grossenFällen
konfrontiert. So etwamit demals
«Todespfleger» bekannt gewor-
denen Krankenpfleger, der zwi-
schen 1995 und 2001 24 Heim-
bewohner getötet hatte.Auchder
Amoklauf von Menznau 2013
oderderVergewaltigungsfall von
Emmen 2015 hielten den Kripo-
chef auf Trab. Ein weiterer Fall
beschäftigt Bussmann nun über
diePensionierunghinaus:Die ju-
ristische Aufarbeitung des «Fall
Malters» dauert noch an. Abge-
schlossen sind derweil interne

Reformen, die Bussmann mit-
erlebte,wobeinicht jedenachsei-
nemGusto verlief.

Beruhigte er imZugeder Fu-
sion vonStadt- undKantonspoli-
zei auf Januar 2010noch die Be-
völkerung, es brauche keine pri-
vaten Sicherheitsdienste, fander
sich runddrei Jahre spätermitten
in der Polizeikrise wieder: Die
übertriebene Gewalt einzelner
Polizisten und fragwürdige Per-
sonalentscheide gipfelten im
Rücktritt des damaligen Kom-
mandanten und im Entzug von
Bussmanns Funktion als Vize-
kommandant.

Fachgebieteausgebaut
undvorangetrieben

Der jetzige Kommandant, Adi
Achermann, lobt Bussmann: «Er
wareinsehrguterKriminalistund

hinterlässt zweifellosgrosseFuss-
stapfen.» Die Luzerner Polizei
habe heute eine erfolgreicheKri-
po. Viele Fachgebiete seien in
BussmannsAmtszeit spezialisiert
undausgebautworden.Und:Der
kriminaltechnische Dienst war
der erste in der Schweiz, der eine
Akkreditierung erlangte. «Diese
Qualitätsstandardskonntenunter
derLeitungvonDanielBussmann
erreichtwerden», soAchermann.
«In der heutigen Zeit, wo der
Sachbeweis einen sehr hohen
Stellenwert hat, kommt dieser
Pionierleistung sicher ein beson-
derer Stellenwert zu.»

Ein langjährigerBerufskolle-
ge erwähnt, dass Bussmann aus-
gezeichneteTalentförderungbe-
trieben hat. So etwa im Bereich
Wirtschaftskriminalität oder IT-
Forensik. Er sei ein «Chef zum
Anfassen» gewesen, der sich so-
wohl im strategischen wie auch
operativenBereich sehrwohl ge-
fühlt habe. Adi Achermann er-
gänzt: «Trotz manchmal harter
Schale ist er ein feinfühliger, ge-
selliger Mensch mit einem gros-
senGerechtigkeitssinn.»

Sicherheitsdirektor Paul Wi-
niker hob kürzlich in einer Ab-
schiedsredeBussmannsEngage-
ment hervor. Er habe die Gesell-
schaft in vielen Fällen vor
weiteremSchadenbewahrt.«Still
im Hintergrund, ohne Medien-
aufsehen, aberwirkungsvoll.»

DiesenDezemberhatDaniel
Bussmann seinen Nachfolger
Jürg Wobmann eingearbeitet.
Nun kann er sich freuen, mehr
Zeit für seineFrau zuhaben, fürs
Reisen, dieNatur, fürsLesen.Als
passionierter Jäger wird er
ausserdem öfters am Waldrand
anzutreffen sein. «Trotzdem
wirderdieKriminalpolizeiarbeit
sicher sehr vermissen», sagt ein
Weggefährte.«Schliesslichhat er
seinhalbesLeben langdamit ver-
bracht,mit grosser Leidenschaft
bei der Klärung von Verbrechen
mitzuarbeiten.»

Daniel Bussmann an der Präsentation der Polizeistatistik im Frühling 2017 (oben) und an der Medienkonferenz
zum Tötungsdelikt im Altersheim Eichhof im Sommer 2001. Bilder: Urs Flüeler/Keystone, LZ-Archiv

Zitate von
Daniel Bussmann

«Das geht auf keine
Kuhhaut. Ich habe
manchmal Mitleid
mit unseren
Polizisten.»

Ander Präsentation der Polizei-
statistik vom27.März 2012
schilderteDaniel Bussmann,
dass sich einigeNordafrikaner
gegenüberPolizistenäusserst
aggressiv verhalten.

«Die Situation hat
sich markant
entspannt. Es war für
alle Leute, von
zuunterst bis
zuoberst, eine
belastende Zeit.»

Die 2013 gehäuft bekannt
gewordenen Fälle von Polizei-
gewalt und fragwürdigen Perso-
nalentscheiden gipfelten in der
Polizeikrise.WenigeMonate
später, am 27.März 2014, gab
der Kripochef Entwarnung.

«Wer am Wochen-
ende in der Stadt
Luzern in den Aus-
gang geht, weiss,
wovon ich rede.»

KripochefDaniel Bussmann bei
der Präsentation der Polizeista-
tistik am 26.März 2015, als es
umdenDrogenhandelund
-konsum in der Stadt Luzern
ging.

U20

PerKlickzumneustenTrend
AbwartenundTee trinken,
anstattTaschenzu schleppen.
Jeder hat doch schonmal etwas
bei Zalando, Amazon undCo.
bestellt. Heutzutage ist Online-
shopping Alltag. Es ist nunmal
praktischer und bequemer,
seine Einkäufe von zuHause
aus abzuschliessen.Man erspart
sich das ewigeHin undHer,
mühsamesKleideranprobieren
in zu engenKabinen und noch
dazu das Tragen der Taschen.
So ist es nicht wirklich erstaun-
lich, dass in der Schweiz 2019
jeder fünfte Einkauf online
getätigt werden soll.

Abends, langenachdem
offiziellenLadenschluss, sitzt
du auf der Couch und stöberst
durch die neusten Trends.
Besonders schöne Klamotten
landen dabei schnell imWaren-
korb. Nur noch ein weiterer
Klick und die ausgewählten
Kleider sind praktisch schon
unterwegs zu dir.Wenn du dir
bei der Grösse oder Farbemal
unsicher bist, bestellst du
einfach alles.

Eskommtnicht seltenvor,
dassLeute einenOnline-
Grosseinkaufmachen, den sie
sich eigentlich gar nicht leisten
könnten. Aber das ist ja kein
Problem.Was nicht ganz der
Vorstellung entspricht oder die
falscheGrösse hat, wird eben
wieder zurückgeschickt. Durch
denRückversand ist es also
möglich, von demanfänglich
erworbenen Berg nur ein T-
Shirt zu behalten. Dochwo ist
dieGrenze zwischen sinnvollem
Nutzen und demAusnutzen die-
ser komfortablenDienstleis-
tung? Angestelltemüssen
täglich unsere retournierten
Pakete öffnen, den Inhalt
reinigen und neu verpacken.
Diesmeist unter enormem
Zeitdruck zu einemniedrigen
Stundenlohn. Ganz zu schwei-
gen von denArbeitsbedingun-
gen, unter denen die Klamotten
überhaupt hergestellt werden.

Rückversandsollte also
massvoll genutztwerden.Wie
oft genau das ist, weiss wohl
jeder für sich selbst ambesten.

Schliesslich sind uns die LKW
auf den Strassen und deren
Abgase auch einDorn imAuge.
Genau diese Fahrzeuge sind es
aber, welche uns die Pakete vor
dieHaustüre liefern – undmit
dembesagten Rückversand
auchwieder zurück zumVer-
sandhandel.

Dochegal,welcheVorteile ein
Webshopzubietenhat, ein
gemütlicher Einkaufsbummel
ist längst noch nicht veraltet.

Hinweis
In der Kolumne «U20» äussern
sich Schüler der Kanti Sursee zu
frei gewählten Themen. Ihre Mei-
nung muss nicht mit derjenigen
der Redaktion übereinstimmen.

MelanieWanner (16)
kanton@luzernerzeitung.ch

Haft für
Drogenkurier

Urteil DasLuzernerKriminalge-
richt hat einen Drogenkurier zu
einer Freiheitsstrafe von 4 Jah-
ren und 2 Monaten verurteilt.
Der 49-jährige Mann mit deut-
scher und britischer Staatsange-
hörigkeit wurde beschuldigt, als
Mitglied eines Netzwerks Ko-
kainhandel imgrossenStil betrie-
ben zu haben. Er soll als «Body-
packer» bei zehn Transporten
insgesamt zehn Kilo Kokain in
Fingerlingen in seinemMagen in
die Schweiz transportiert haben.
Zudem wurde ihm bandenmäs-
sigeGeldwäscherei angelastet.

DieStaatsanwaltschaft bean-
tragte eine Freiheitsstrafe von 5
Jahren.Bei derVerhandlung gab
der Beschuldigte nur zu, in
einem Fall 500 Gramm Kokain
in die Schweiz eingeführt zu ha-
ben (Ausgabe vom 13. Dezem-
ber). Die Drogen lieferte er im
Jahr 2007 seinemNeffen, der da-
mals mit seiner Schweizer Frau
in der Nähe von Luzern wohnte
und ein regionales Drogennetz-
werk aufgebaut hatte.

Der Beschuldigte verbüsste
bereits in Deutschland ab 2009
eine Haftstrafe von 4 Jahren we-
genDrogentransport. (rgr)

Vergewaltiger
verurteilt

Kriminalgericht Weil er seine
Nichte zumSex gezwungen hat,
ist ein 46-Jähriger vomLuzerner
Kriminalgericht wegenmehrfa-
cher Vergewaltigung zu 4 Jahren
und 5 Monaten Gefängnis ver-
urteilt worden. Er machte sich
auch der sexuellen Nötigung,
der sexuellen Handlung mit
einemKind und der Pornografie
schuldig.

Der Küchen-Officemitarbei-
ter soll die Taten 2013 und 2014
begangenhaben,als seinedamals
rund14-jährigeNichtealsPflege-
kind bei ihmwohnte. Er habe sie
nicht nur vergewaltigt, sondern
ihr auchPorno-Videos gezeigt.

Die Anklage wollte den Por-
tugiesen für 5 Jahre insGefängnis
schicken. Laut dem Urteilsdis-
positiv, dasgesternveröffentlicht
wurde, sehen die Richter sämtli-
cheDelikteerfüllt – bis aufdiebe-
antragte Schändung. Der Be-
schuldigte muss dem Opfer
20 000FrankenalsGenugtuung
und 2200Franken als Parteient-
schädigung bezahlen. Die Ver-
fahrenskosten,die er ebenfalls zu
tragen hat, betragen 23 000
Franken.DasUrteil ist nochnicht
rechtskräftig. (sda)
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